
 

Informationen für die Eltern 

Als Eltern haben Sie mit einem Muttizettel die Möglichkeit, Ihren Kindern mehr Freiraum 

zu bieten – und das auch noch gesetzeskonform. Füllen Sie die Erziehungsbeauftragung 

gemeinsam mit Ihrem Kind aus, damit am Abend keine Missverständnisse aufkommen 

oder Fragen offen bleiben. Ebenso sollten Sie sich vor dem Ausfüllen genau darüber im 

Klaren sein, wer die Aufsichtspflicht über Ihr Kind in diese Zeitraum übernimmt. So 

können Sie Ihr Kind guten Gewissens auf eine Party lassen. 

Zu beachten ist: 

 der Erziehungsbeauftragte muss volljährig sein 

 der Erziehungsbeauftragte ist sich seiner Aufgabe bewusst und ihr auch 

gewachsen 

 der Erziehungsbeauftragte ist jederzeit während der Veranstaltung 

anwesend und jederzeit der Ansprechpartner 

Muttizettel – Vorlage 

Bitte drucken Sie zwei Exemplare dieser Vorlage aus. Ein ausgefülltes Exemplar erhält 

die Person am Einlass und das Andere behält Ihr Kind während der Veranstaltung immer 

bei sich. Auf dem Formular werden alle wichtigen Daten vermerkt, die Anschrift der 

Eltern, sowie deren Telefonnummer, so wie auch die Kontaktdaten der 

erziehungsbeauftragten Person. Ebenso wird die Erziehungsbeauftragung für lediglich 

eine Veranstaltung und einen gewissen Zeitraum festgelegt. 

Wichtig: Sobald man als erziehungsbeauftragte Person auf einem Muttizettel erwähnt 

wird und man diesen auch unterschrieben hat, kann man für Schäden oder Unfälle, die 

während dieses Zeitraumes auftreten, verantwortlich gemacht werden. 

 

Mitzuführen ist: 

 das Kind muss den Ausweis mitführen, keine AOK-Karte, Schülerausweis 

oder sonstiges  

 der Erziehungsbeauftragte muss Ausweis oder Führerschein dabeihaben 

 eine Ausweiskopie der Eltern  
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